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\ , \.. Amt der Steiermärkis�hen Landesregierung 

Präsidialabteilung 

GZ.: Präs - 22.00 - 62 /90- 1 

Ggst.:Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Ausübung der Psycho­
therapie (Psychotherapie­
gesetz) • 

Graz, am 16. Februar 1990 

Tel.: (03 16)877/2428od. 
2671 

DVR. Nr. 0087122 

Datum: 22. FE8.1990 

<-/,/ 

�/ 
I VerteJltl1iJJ2 jfJj1J/ 

. 1 em Präsidium des Nationalrates, 101O-WieI:l.; -=::":�:::==�=J 
Dr. i<arl Renner-Ring 3 (mit 25 Abdruc�en); 'j"rl L- Vi/\({-v, 

2. allen steirischen lVii tgliedern des Nationalrates; I 
3. allen steirischen i�itgliedern des Bundesrates; 

4. allen Ämtern der Landesregierungen 
(Landesamtsdirektion); 

5. der Verbindungsstelle der Bundesländer beim 
Amt der NÖ Landesregierung, 1014 Wien, 
Schenkenstraße 4, 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Steiermärkische Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

Dr. Krainer eh. 

F .d.R.d.A. : 

l\l>· 1iJ[G-,� 
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A d sen � 1FT 

AMT DER 
STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 

Rechtsabteilung 12 

I 8011 Graz, Landesregierung - Rechtsabteilung 12 

An ja3 

8011 Graz, Hofgasse 13 
DVR 0087122 
Bearbeiter 

Dr • Franz Wippe1 
Telefon DW (0316) 877/3364 
Telex 311838 lrggz a 

L 

'::'.Ul je 3kanz ,=r 5.::1� 
Se�ct ion iTI-VoE;:sLSesundl1eit 

Radetzkystraße 2 
��_�i e n 

Telefax (0316) 8771229-4 
Parteienverkehr 
Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr 

Bitte in der Antwort das Geschäftszeichen (GZ) 
dieses Schreibens anführen 

GZ Präs - 22.00-62/90-1 Graz, am 1 6. fe b. 1990 

GgstEntwllrf eines 3undesge­
se:zes �ib er jie Au siiollng 
der Psy�hot�erapie 
(?�>T�hothQ�a �l·Q-O�O+z ) \ ;:;').] '-' ..... .1.':' ..., .. � _ 6 _ i:j ..... w • 

�ezll;;':' 61 .103/51 -VI/1 3/89 

Zu jer:l l:J.it do. jote vom 27.12.1989, ha. e in,gelangt 30m 

4. i .1990, iiber:ni ttelten Entwurf eines Bundesgesetzes iib er 

die Ausiib'lng der PSY8hother ap:;' e (Psychother apiegesetz) 

wird s eit ens des Amtes der Steiermirkis8hen Lan�esregierllng 

na�hfolgende Stellungnahme abgegeben: 

I A' 1;:0·""01· no '"" . -=--Q.��---.� 

Die Ln Gesetzesentwurf vorgesehenen Rege11mgen zur Schaffung 

einer Grundlage fiir die Ausiibung der PSY'�hotherapie ent­

spre�hend dem Erfordernis nach einer umfassenden psy�ho­

�hera.:peutis�hen Versorgung der Bevölkerung sO','1i8 dem Schutz 

jer Sinzelperson bei der Inans pruchnahme pSY8hotherapeutischer 

3ehandl1mgen ".vird gutgeheißen. 

In di es em Zusammenhang wird aU8h auf die Stellungnahme des Amtes 

jer Steierm�rkischen Landesregierung vom 27.7.1989, GZ.: Pris-
22.:J'J-4/39-7, ZUr:l 2n t-"'l1uf e ines PSY8hol ogengesetzes '!err.viesen; 

:ia2 na�h h3.. Auffassung eine :Bes�hrin�{ung e iner psy�hotherapell­

t i3�he:n Tätig� e i t auf Är zt e und Psy�hologen alle in ni�ht sL1.n­

> T oll ers�heint. Wonl wire e rf order li�h, im Gesetz zu kläre�, 

GEDRUCKT AUF UMWELTSCHUTZPAPIER 0' 
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daß eine dia5nostis�he Erfassung krankhafter psychischer 

Veränderungen �.'ieiterhin als qualifizierte ärztli�he 

'r"itigkeit anzusehen ist. 

Allgemein erscheint es jedo�h wichtig festz11stellen, daß 

die psy�hotherapeutische Ausbildung eine Fa�hausbildung 

darstellen sollte, die, wie dies auch im Allgemeinen Teil 

der Erläuterungen unter Punkt 5 bes�hrieben �'lird, eine 

Grundausbildung erfordert. Die Er:t'Jrdernisse filr das 

psychotherapeutische Propädeutikum und psy�hotherapeutische 

Fa�hsepezifikum sind so gefaßt, daß, sollte der therapeu-

t ische Te il im normal en Unvi versi tätsbetr ieb ablallfen, eine 

Teilnahme fUr Berufstätige nicht maglich sein wird. Weiters 

stellt die erforderliche Stundenzahl, wenn �an die in den 

psy�hotherapeutischen Vereinigungen momentan gehandelten ozc..,r. 

gllltigen Kostensätze betrachtet, die Finanzierbarkeit einer 

solchen Ausbildung in Frage. 

Der pr akt ische 'Teil beider Ausbildungsteile ist na�h :ier 

Formulierung des Gesetzesentwurfes nur im Raum '.'lien vor­

st ellbar, da außerhalb i,Hens diverse Einrichtungen kaum 

die geforderte Anzahl von fachlich qualifizierten Kräften 

haben werden. 

In den Erläut erungen ist auf Seite 23, letzt er Absatz , von 

einer 5-jährigen praktischen psychotherapeutis�hen 

Tätigkeit für Lehrtherapeuten die Rede. Die Grundlage 

für diese Aussage ist unklar, da eine einschlägige ge­

setzliche Regelung nicht existiert. 

Im Rahmen des internen Begutachtungs�Terfahr.ens wi rd von 

ärztlicher Seite angeregt, daß nur jene Psychotherapeuten, 

die außerdem Ärzte oder Psychologen sind, die Genehmigung 

zur Ausübung einer freiberuflichen Psychotherapiepraxis 

erhalten sollten. Den übrigen Psychotherapeuten (Sozial-
0" 
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.3.rJc3iter, :'I3.�llra.1'J.ten, et � . ) sollte mlr in 1lnselbständiger 

':rii � :':;ke i t a.uf der 3asi s eines D i enst'Te rhäl t n isses od er in 

r::'e9.i:Js unter Leitung von Psychologen und Ärzten die Ausiibung 

1�r P3y��ot�erapie gestattet sein. Aus fa�hli�her Si2ht wird 

;)8z','/ei::'elt, daß and e re Berufsgruppen bei der 111 C}ese tz vo!"­

,;esehenen Ausbildung die Psychotherapie auch ·.vir�üi�\: so 

allsiiben können, 'Ni e die hins i'chtl ich der Zlls8l!lmenhän�se lmd 

Grundlagen besser informierten Ärzte und Psychologen, 

Am f'..and sei hiezu no�h vermerkt, daß vom BlInd im Jahr 1369 

nit 3e s 2heid des seiner ze it fUr Univ ersitäten zuständigen 

31ln·:l e S�l1i ni st ers fl1r Unter r icht an der �'Ied iz ini sch sn ?a'c{l11 t ''it 

:ler Universität Ci-raz ein eigenes Institut fiir )1edizin:s�h·e 

Psy�holosie und Psychotherapie errichtet und in der :?olge 

der Lehrstuhl auch ents :prechend besetzt worden ist (::nt­
schli eßung des 3undesministers fiir Unterricht , Zl. 1 C3. J53-

1/2/69). 

I I" E,esonderes 

211 ·i Aas. 3 

Die Ln G esetz estext vorgesehene Bezeichnung der "selbstän­

di gen" Allsiibung der Psychother apie sollte in den Brl"i'l't erun­

gen dahingehend eine Erklärung ::'inden, daß diese �hera.Dien 

ohne Am'/esenhe i t eines Ausbildners od er fertigen Ther anelrt en 

durci1gef1lhrt werden dUrfen. 

2,1 �§ 3 und 4 

Zll diesen Bestimmungen darf auf die Erläuterungen .au::' 

Seite 13 l r ittletzter Absatz verwiesen werden, da. die Zitie­
rllng der Voraussetzungen, die fHr die Einrichtung eines 

psychother apeut ischen Propädeut ikums anzurechnen sind, nE'.8h 

ha. Ansi�ht zu un bestimmt ist. Um Streitfälle aU3zus�:"'.lie3en, 

:nüßte eine ;senauere Determinierung erfolgen. 
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Zu 
-

:i ') Abs. 1 

.. -=der aus dieser G�setzesstelle noch aus. den Erläuterungen 

;eht :üar r:ervor, ob die Bezeichnung "fa�hlich qualifizierte 

",i tar'o e it er" ber ei ts ausgebildete Psychotherapeut en se in 

.-.:l11ssen oder lediglich sonst filr :liesen Beruf qualifiziert. 

Zu � 10 Abs. 1 

Zu :len allgemeinen Voraussetzungen für die Absolvierung des 

psychotherapeutischen Propädeutikums und des psychothera­

peut ischen Fachspezifikums ''färe auch der Nachweis der körper-

lichen und geistigen Ei gnung in Form eines 

1 i c h  e n Zeugnisses zu erbringen. 

.J- "  .J-a m v s a. r z � -

Grundsätzlich erscheint es möglich, daß bereits :'1aturanten 

Zugang zur Psychotherapieausbildung haben. trnter ,Hinweis 

auf d.ie .Erläuterungen auf Seite 10 zu Punkt 5 zweiter Ab­

satz darf jedoch bemerkt werden, daß es sich bei der Alls-
. 

bildung nach deill gegenständlichen Gesetz um-eine Fachaus-

bildung handelt, die als Grundlage allgemeine Kenntnisse 

in den Bereichen Psychologie, Pädagogik , Sozi alarbeit l.md 

Eedizin erfordert. Es müßte zumindest der Kreis :ler Ylaturan­

ten auf jenen Personenkreis eingeschr'änkt werden, der bereits 

eine entsprechende Vorbildung besitzt. N ach den vorliegenden 

Ausbildungsrichtlinien dieses Gesetzes werden offensichtlich 

entsprechende Vorkenntnisse erwart�t, da der Lehrplan im 

therapeutischen Bereich bereits ein so spezifisches 

',lissen anbi'etet, daJ Vorkenntnisse 'Torhanden sein milssen. 

Ist im Zinzelfall nicht geklärt, ob eine vorliegende Ausbil­

dung den Richtlinien entspricht, so könnte für die Zulassung 

zum Studium eventuell der Psychotherapiebeirat angerufen 

;,.{erden. 

, 
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J'3r ·:�·3.8r:',vei s leI' zur Erflillung der Berufsp fli8hten eines 

?SY8r:.O ti:erapel.l.t en erfoderli8hen 6eslmdhei tli8hen _2:isnllng 

sollte in ,E'or:n e ines a;ntsärztli8hen Zeugnisses dire:ü i�n 

G-esetz8stext veran�ert ;Nerden. 

Zu � 14 ADs. 1 

Der gefo rderte regelnäJ2i.ge Besuch von Fortbildungsveran­

staltl1ngen in Bezug auf die Bea�htung der Enhli8klllng der 

'::;rkenntnisse d er ',vi ssens8!taft en für die Ausüc)l.mg des 

PSY8L:.otherape1l't iS8hen Berufes ers�heint zu allgemein 

gefallt . .dier :nüßten genauere Kritierien und auch ein 

Y;indestzei traum für den Eesuch von Eortbildungsveran­

stal tungen direkt im Gesetz geregelt 'Nerden. 

Jie :;esetzliche Regelung der wechselseitigen Verpfli8htllng 

zur Konsultationszuweisung z-o'lischen Arzt und PS:Y8hothera­

f)el;.ten sollte vielmehr sö geregelt sein, daß sich diese 

Verpfli�htun.g auf Beratungs- bzw. Empfehlungsbasis wechsel­

sei ti� z'Niscr:en Psychotherapeut en und Arzt beschr'anlcen 

sollte. 

Zu :; 18 Abs. 3 . 

Auci! in dieser Bestimmung sollte der Nachweis der erfor­

derlichen ges1mdheitlichen Eignung i n  Form eines amts­

ärztlicr:en Zeugnisses im Gesetz festgelegt werden. 
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.:311 § 13 Abs. 5 und § 19 Aos . 

.eie 2intr3.gunsen in 1i9 Psychother3.pe'ltenliste als Psycho­

the:,a�eut oder 3.1s Ausbiljungskanditat Ln § 18 Abs. 5 sO"/lie 

j e1 e ÄnJ. 8r,1::'"lg bzvl. Erg'änz11ng -ler Psychotherapeut enl ist e 

iiare lm'lerz1iglich '.Tom 31mdeskanzler3.1nt de� fiir jen Eerufs­

aitz bz'.v. Dientsort zuständigen Bezirks'lenlaltungsbehör:le 

bekanntzugeben, da ansonsten eine mangelhafte behördlic�e 

Infor�ation auf 5ezirskebene gegeben ist. 

211 § 20 Abs. 

:3eziiglich des Srlöschens jer Berufsberechtigung "\färe zu 

klären, '/leIche Vorschriften in diesem Zusammenhang fiir 

unselbständig arbeitende Psychotherap�uten gelten. 

Zu .� 20 A bs. 2 

Die besehe id.näß ige Festst ellung- des Erl·ösehens. Jer 5e­

rufsberechtigung müßte ebenfalls im Sinne einer umfassenden 

Information 'Tom ::aunjeskanzleramt der Bezirks'lenlal tungsbe­

hörde des Wohnsitzes bzw. Dienstortes mitgeteilt werden. 

Allf Grund der Textierung dieser Gesetzesstelle muß ange­

no,nmen werden, daß es sicht hier um eine taxative Aufzählung 

je ner Vereine handelt, die als r·li tglieder der Psychother api 9-

oeirates 'lorgesehen sind. 

28 1arf in diesem Zusammenhang die Frage gestellt werden, '/las 

mit jenen Vereinen ist, die nicht im Dachverband integriert 

sind, z.3. der Verein für Neurolinguistisches Programmieren 

oder auch neu entstehende Therapieeinri c htungen. 
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Zu § 28 Abs.l und 2 

Nach der derzeitigen Formulierung dieser Gesetzesstelle muß 

angenommen werden, daß für die Ubergangszeit (bis Absolventen 

der neuen Ausbildung zur Verfügung stehen) voraussichtlich 

kaum jemand die Voraussetzungen zur Ausübung des Berufes hat 

und daher auch keine Ausbildungskräfte vorhanden sind. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden unter einem 25 Abdrucke 

dieser Stellungnahme zugeleitet. 

Für die Steiermärkische Landesregierung 

Der Landeshauptmann 
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